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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des 
Gemischs und des Unternehmens 

· 

· 

1.1 Produktidentifikator 

AdBlue® Handelsname: 

· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Verwendung des Stoffes / des Gemisches Abgasreinigung · 

· 
· 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant: 
Ernst Chemisch-Technische Spezialprodukte GmbH 
Vulkanhöhe I, Nr. 3 
D - 54552 Dreis-Brück 
Tel.: +49 (0) 6595 90197 - 0 
Fax: +49 (0) 6595 90197 - 22 
info@ernstchemie.de 

· 

· 

Auskunftgebender Bereich: 

+ 49 (0) 171 3629102 

1.4 Notrufnummer: 
Giftnotruf Berlin 
Tel. +49 (0)30 30686 700 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

· 
· 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft. 

· 
· 
· 
· 
· 
· 

2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfällt 
Gefahrenpiktogramme entfällt 
Signalwort entfällt 
Gefahrenhinweise entfällt 
Zusätzliche Angaben: 
Für dieses Produkt (Stoff/Gemisch/Erzeugnis) besteht keine Pflicht zur Erstellung eines 
Sicherheitsdatenblattes nach Artikel 31 der Verordnung (EG) 1907/2006. Dieses Informationsblatt 
dient der Weitergabe von sachdienlichen Hinweisen nach Artikel 32 der genannten Verordnung. 
2.3 Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 

· 
· 
· 
· vPvB: Nicht anwendbar. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

· 
· 
3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische 
Beschreibung: Wässrige Lösung aus nachfolgend aufgeführten Stoffen. 

· 

· 

Gefährliche Inhaltsstoffe: entfällt 

Ungefährliche Inhaltsstoffe: 

CAS: 57-13-6 Harnstoff 32,5% 
EINECS: 200-315-5 
Reg.nr.: 01-2119463277-33-X 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

· 
· 
· 
· 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
nach Hautkontakt: 
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. 
Mit Wasser abwaschen. 
nach Augenkontakt: 
Mit lauwarmem Wasser auswaschen. Bei anhaltenden Irritationen Arzt aufsuchen. 
nach Verschlucken: 

· 

· 
Mund ausspülen. 
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

· 

· 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

· 
· 
5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: 
Produkt selbst brennt nicht. 
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Keine bekannt. 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Explosions- und Rauchgase nicht einatmen. 
Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 
Stickoxide (NOx) 

· 
· 

Ammoniak 
Kohlenmonoxid (CO) 

· 
· 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

· 

· 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Kontakt mit Augen und der Haut vermeiden. 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
Die bei der Handhabung üblichen Kleinmengen können mit Wasser fortgespült werden. 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

· 

· 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

· 
· 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
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· 
· 
· 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerung: 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff/das Produkt zugelassen sind. 
Geeignete Behältermaterialien: PE, PP, PIB, PFA, PFE, PVDF, PTFE, PCDF-HFP, Titanium & 
Hastelloy 
Nicht geeignete Behältermaterialien: Kupfer, Zink, Aluminium, Magnesium, Silber, Blei, Karbonstahl 
Behälter dicht verschlossen an einem kühlen Ort aufbewahren. 
Ausreichende Belüftung sicherstellen. 
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

· 
· 
Haltbarkeit abhängig von der Lagertemperatur. 
Empfohlene Lagertemperatur: 0 - 10°C 
Nicht bei Temperaturen von mehr als 30 °C lagern. 
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
Vor Frost schützen. 

· 
· 
· 

Lagerklasse: 12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten) nach TRGS 510 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): entfällt 
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/ 
Persönliche Schutzausrüstungen 

· 
· 
8.1 Zu überwachende Parameter 
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu 
überwachenden Grenzwerten. 

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

· 
· 
· 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Atemschutz: Nicht erforderlich. · 

· Handschutz: 
Schutzhandschuhe werden bei häufigem und/oder lang andauerndem Hautkontakt mit dem Produkt 
empfohlen. 
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maß zu 
reduzieren. 
Handschuhmaterial · 
Nitrilkautschuk 
Handschuhe aus PVC. 

· 

· 

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Bei einer Schichtstärke von 0,4 mm ist die Durchdringungszeit größer 480 Minuten. 
Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

· 
· 
· 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Allgemeine Angaben 
Aussehen: 

Form: 
Farbe: 

flüssig 
farblos 
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· 
· 
Geruch: leicht 

Nicht bestimmt. Geruchsschwelle: 

pH-Wert bei 20 °C: 

Zustandsänderung 

· 

· 

9 - 10 (DIN 51369) 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 
Siedebeginn und Siedebereich: 

ca. -11 °C 
> 100 °C 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Flammpunkt: Nicht anwendbar 

Nicht anwendbar. 

Nicht bestimmt. 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): 

Zersetzungstemperatur: 

Selbstentzündungstemperatur: 

Explosive Eigenschaften: 

Dampfdruck: 

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

Nicht bestimmt. 

· 
· 
Dichte bei 20 °C: 
Verdampfungsgeschwindigkeit 

1,09 g/cm³ (DIN 51757) 
Nicht bestimmt. 

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser: vollständig mischbar 

· 

· 

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt. 

Viskosität: 
dynamisch: Nicht bestimmt. 

· 

· 

Lösemittelgehalt: 
Organische Lösemittel: 

9.2 Sonstige Angaben 
0,0 % 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.2 Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Temperaturen über 100°C vermeiden. 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.5 Unverträgliche Materialien: Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden. 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
Ammoniak 
Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung und vorschriftsmäßiger Lagerung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

· 
· 
· 
· 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Primäre Reizwirkung: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Schwere Augenschädigung/-reizung 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

· 

· 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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· CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende 
Wirkung) 

· 
· 
· 
· 

Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

· 

· 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

12.1 Toxizität 
Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Sonstige Hinweise: Es sind keine Angaben über das Gemisch verfügbar. 
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Weitere ökologische Hinweise: 
Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die 
Kanalisation gelangen lassen. 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

· 
· 
· 
· 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

· 
· 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung: 
Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden. 
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des 
Produktes. 

· Europäischer Abfallkatalog 

16 00 00 ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND 

16 03 00 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse 

1 

0 

0 

6 03 06 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen 

7 00 00 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN 

7 01 00 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer 
Grundchemikalien 

07 01 99 Abfälle a. n. g. 

· 
· 
Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: 
Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen. 
Kontaminierte Verpackungen sind tropffrei zu entleeren, sie können dann nach entsprechender 
Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

· 
· 
14.1 UN-Nummer 
ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA entfällt 

entfällt 
· 
· 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA 

· 14.3 Transportgefahrenklassen 

· 
· 
ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA 
Klasse entfällt 

· 
· 
14.4 Verpackungsgruppe 
ADR/ADN, IMDG, IATA entfällt 

· 

· 

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar. 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender Nicht anwendbar. 

· 

· 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II 
des MARPOL-Übereinkommens und gemäß 
IBC-Code Nicht anwendbar. 

entfällt UN "Model Regulation": 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

· 
· 
Richtlinie 2012/18/EU 
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

· Nationale Vorschriften: 

· 
· 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 

· Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

· 

· 

Datenblatt ausstellender Bereich: 
Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der 
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, 
Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com, erstellt. 
© DEKRA Assurance Services GmbH. Veränderung dieses Dokuments bedarf der ausdrücklichen 
Zustimmung der DEKRA Assurance Services GmbH. 
Abkürzungen und Akronyme: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
SVHC: Substances of Very High Concern 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

Quellen 
Basis für die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes sind die vom Inverkehrbringer zur Verfügung 
gestellten Informationen. 
* Daten gegenüber der Vorversion geändert 

· 

· 
DE 
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